
Stand: 20.03.2026 14:41:40

Vorgangsmappe für die Drucksache 19/9235

"Belastungsgrenzen in der kommunalen Asylunterbringung rechtssicher verankern"

Vorgangsverlauf:

1. Initiativdrucksache 19/9235 vom 08.12.2025

2. Beschlussempfehlung mit Bericht 19/10680 des VF vom 29.01.2026

3. Beschluss des Plenums 19/11138 vom 19.03.2026



 

19. Wahlperiode 08.12.2025  Drucksache 19/9235 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle 
Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfügung. 

 

Antrag 

der Abgeordneten Rene Dierkes, Christoph Maier, Dieter Arnold, Martin Böhm und 
Fraktion (AfD) 

Belastungsgrenzen in der kommunalen Asylunterbringung rechtssicher   
verankern 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, dem Landtag einen Gesetzentwurf zur Änderung 
des Gesetzes über die Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern (Aufnahme-
gesetz – AufnG) vorzulegen, der folgende Regelungen vorsieht: 

─ Objektive kommunale Belastungsindikatoren – insbesondere hinsichtlich Unterbrin-
gungskapazität, Schul- und Kitaplätze, sozialer Dienste, Sicherheitslage und medi-
zinischer Versorgung – sind als rechtlich verbindliche Kriterien für die Zuweisung 
oder Weiterverschiebung von Asylbewerbern festzulegen. 

─ Die Kommunen erhalten ein Anhörungsrecht mit aufschiebender Wirkung, wenn sie 
eine drohende Überlastung geltend machen. 

─ Vor großvolumigen Umverteilungen ist eine Belastungsfolgenabschätzung durch-
zuführen und zu dokumentieren. 

─ Die Regierungen des Freistaates werden verpflichtet, bei Übersteuerung kommu-
naler Einwände eine schriftliche Begründung unter Darlegung der Abwägungskrite-
rien zu erteilen. 

 

 

Begründung: 

Die kommunale Selbstverwaltung ist nach Art. 11 und 13 der Verfassung des Freistaa-
tes Bayern (BV) grundrechtlich garantiert und verpflichtet den Staat, den Gemeinden 
ausreichenden Raum zur eigenverantwortlichen Aufgabenerfüllung zu lassen. 

Die Unterbringung von Asylbewerbern betrifft in ihren Auswirkungen unmittelbar die ört-
liche Daseinsvorsorge – Wohnraum, Bildung, soziale Betreuung, öffentliche Sicherheit 
und medizinische Versorgung. Diese Belange fallen damit in den Kernbereich der kom-
munalen Selbstverwaltung und sind verfassungsrechtlich zu achten. Das bisherige Zu-
weisungssystem nach dem Aufnahmegesetz berücksichtigt kommunale Belastungs-
grenzen nur im Rahmen verwaltungstechnischer Absprachen, nicht aber als rechtsver-
bindliches Kriterium. In der Folge kommt es häufig zu Überlastungen bei kommunaler 
Infrastruktur, sozialen Diensten und öffentlicher Ordnung. Damit werden die Pflichten 
des Staates aus Art. 13 BV (Schutz der Selbstverwaltung) und Art. 83 BV (ordentliche, 
wirtschaftliche Verwaltung) berührt. Eine gesetzliche Verankerung objektiver Belas-
tungsindikatoren sichert eine nachvollziehbare, gleichmäßige und rechtsstaatliche Zu-
weisungspraxis und ermöglicht den Kommunen, auf Grundlage transparenter Daten 
ihre Planung anzupassen. 

Ein formelles Anhörungsrecht mit aufschiebender Wirkung stärkt die kommunale Betei-
ligung und fördert den kooperativen Föderalismus. 



 

19. Wahlperiode 29.01.2026 Drucksache 19/10680 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bay-
ern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfü-
gung. 

 

Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration 

Antrag der Abgeordneten Rene Dierkes, Christoph Maier, Dieter Arnold u.a. und 
Fraktion (AfD) 
Drs. 19/9235 

Belastungsgrenzen in der kommunalen Asylunterbringung rechtssicher veran-
kern 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatter: Christoph Maier 
Mitberichterstatter: Karl Straub 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen 
und Integration federführend zugewiesen. Weitere Ausschüsse haben sich mit 
dem Antrag nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 37. Sitzung am 29. Ja-
nuar 2026 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 SPD: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Petra Guttenberger 
Vorsitzende 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Rene Dierkes, Christoph Maier, Dieter Arnold, Martin 
Böhm und Fraktion (AfD) 

Drs. 19/9235, 19/10680 

Belastungsgrenzen in der kommunalen Asylunterbringung rechtssicher 
verankern 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Tobias Reiß 

I. Vizepräsident 
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